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26 SCHWEIZERKUNST

Was die Vorschläge für die Jury der dekorativen Abteilung der Natio-
nalen Kunstausstellungen anbetrifft, so haben solche mit den Statuten
nichts zu tun und gehören auch nicht dorthin. Die Generalversammlung
kann jederzeit den Zentralvorstand beauftragen, die von der Sektion Bern
gewünschten Vorschläge zu machen. Er wird sich seiner Pflicht daraufhin
ebensowenig entziehen, als er dies hinsichtlich der Vorschläge für die all-
gemeine Jury getan hat. Ein anderes Vorgehen würde als Kompetenz-
Überschreitung betrachtet.

Die Juryvorschläge Salon 1919 sind zum grossen Bedauern des Zentral-
Vorstandes viel zu spät publiziert worden. Der Vorstand wird dafür be-

sorgt sein, dass eine solche Verschleppung in Zukunft verunmöglicht wird.
Der Zenlraivorsland.

Vaud. La section Vaudoise a formé son comité comme suit:
M. G. Payer, peintre, président;
M. G. Epitaux, architecte, vice-président et caissier;
M. A. Diserens, peintre, secrétaire.

Mitteilung.
Die Generalversammlung der Unterstützungskasse für schweizerische

bildende Künstler hat beschlossen, versuchsweise bis auf weiteres und
ohne dafür einen Beitrag zu erheben, in Krankheitsfällen ein Krankengeld
von 5 Fr. für den Tag zu gewähren, und zwar vom 11. Krankheitstag an
für die Dauer von 100 Tagen. Anspruchsberechtigt sind die Künstler, die
entweder einer Sektion der Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer
und Architekten oder einer Gesellschaft angehören, die dem Schweizeri-
sehen Kunstverein angeschlossen ist.

Anmeldungen mit den ärztlichen Ausweisen über den Beginn und die
Dauer der Krankheit sind an den derzeitigen Präsidenten der Unter-
stützungskasse, Dr. G. Schaertlin, Mythenstrasse 1, Zürich, zu richten.
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